
Senatsverwaltung für Kultur und  

Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

Berlin, den 18.12.2024 

Telefon 9(0) 228 -  

ZS B E-Mail: Claudia.Reimann@Kultur.Berlin.de

An die 

Vorsitzende des Unterausschuss Bezirke, Personal und Verwaltung 

sowie Produkthaushalt und Personalwirtschaft 

über den Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 

Rote Nrn.: UABezPHPW 0224 A. und UABezPHPW 0262 

Vorgang: 25. Sitzung des Unterausschuss Bezirke, Personal und Verwaltung

sowie Produkthaushalt und Personalwirtschaft des Hauptausschus-

ses vom 19.06.2024

26. Sitzung des Unterausschuss Bezirke, Personal und Verwaltung

sowie Produkthaushalt und Personalwirtschaft des Hauptausschus-

ses vom 11.09.2024

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

„Der Senat wird gebeten, dem UA BezPHPW rechtzeitig zur Sitzung am 16.10.2024 die 

von den Senatsverwaltungen vorgelegten Zukunftskonzepte vorzulegen.“ 

Die erbetene Fristverlängerung auf „Fristverlängerung bis zum 31.12.2024“ zu ändern, 

wird angenommen. 

Ich bitte, den Beschluss mit dem als Anlage beigefügten Zukunftskonzept als erledigt an-

zusehen. 

Joe Chialo 

Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

mailto:Marie.vonderHeydt@Kultur.Berlin.de
Andreas Nowak
Textfeld
BezPHPW 0262 D



ZUKUNFTSKONZEPT 

der Senatsverwaltung für Kultur 

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 

BERLIN[!] 



 

Präambel .............................................................................................................. 3 

I. Aufgabenkritik und Priorisierung ............................................................... 4 

II. Prozessoptimierung .................................................................................. 12 

III. Stellen- und Personalplanung ................................................................. 21 

IV. Flächenplanung ........................................................................................ 24 

V. Neue Finanzierungsformen für Zukunftsinvestitionen ............................. 29 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vgl. § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)  
2 Die „Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-

verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz vom 09.12.1999“ setzt die sog. „Washingtoner Prinzipien“ 

vom 03.12.1998 um. Ein Gesetz dazu existiert bisher nicht, wohl aber eine starke internationale Selbstverpflichtung der öffentlichen Hand.  
3 Dazu gehören: 1) Stiftung Oper in Berlin 2) Stiftung Berliner Philharmoniker 3) Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin 4) Stiftung 

Deutsches Technikmuseum Berlin 5) Stiftung Stadtmuseum Berlin 6) Stiftung Berlinische Galerie 7) Stiftung Bröhan-Museum 8) Stiftung 

Topographie des Terrors 9) Stiftung Berliner Mauer 10) Stiftung Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 11) Stiftung für Kulturelle 

Weiterbildung und Kulturberatung 12) Stiftung Neue Synagoge - Centrum Judaicum. 
4 neben dem Landesarchiv sind dies: Gedenkstätte Deutscher Widerstand und Brücke-Museum (Überführung in LHO-Betrieb ist  geplant).  
5 Konzerthaus Berlin, Deutsches Theater Berlin, Volksbühne, Maxim-Gorki-Theater und Theater an der Parkaue. 
6 Weitere länderübergreifende Vereinbarungen: Deutsche Digitale Bibliothek (DDB), Archivverbund Digitale Archivierung Nord (DAN), 

Archivschule Marburg, Kooperation Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV). 



 

7 Dazu gehören v.a. die Unterstützung von Einrichtungen und Projekten in den Bereichen Kunst und Kultur, Demokratieförderung sowie 

interreligiöse Verständigung.  
8 Das bisherige Bevölkerungswachstum zeigt nicht nur die Attraktivität Berlin, sondern stärkt durch pro-Kopf-Einnahmen aus dem 

Länderfinanzausgleich auch den Landeshaushalt. 
9 Neben den unmittelbaren Effekten (Umsatz, Arbeitsplätze) der geförderten Kultureinrichtungen in Berlin und der Umwegrentabilität der 

Kulturförderung hat die Kulturförderung auch enge Wechselwirkungen mit dem Cluster Kultur, IKT und Kreativwirtschaft, das mit 250.000 

Arbeitsplätzen 42.000 Unternehmen (1/4 aller Unternehmen!) und ca. 44 Mrd. € Umsatz für Berlin von großer Bedeutung ist. 
10 Nach Untersuchungen von visitBerlin (Qualitätsmonitor Deutschland 2021/22) sind die Hälfte der Gründe für internationale 

Besuchende, sich für Berlin als Destination zu entscheiden, kultureller Natur. Das Kulturprogramm mit täglich über 1.500 Veranstaltungen 

in den 3 Opernhäuser, 150 Theatern, 180 Museen, 300 Galerien und unzähligen Veranstaltungsorten der Freien Szene spielt dabei eine 

maßgebliche Rolle. Den Qualitätstourismus z.B. von Kulturtouristen zu fördern, gehört zu den strategischen Zielen Berlins.  
11 Laut der Studie „Wirtschaftsfaktor Tourismus in Berlin“ (TSA 2019) profitiert Berlin vom Tourismus mit knapp 17 Mrd. € pro Jahr. Wenn 

50 % dieser Einnahmen v.a. durch das reiche Kulturangebot der Stadt induziert sind (siehe Fußnote 10), bedeutet das bei Ausgaben für 

Kultur von ca. 900 Mio. eine neunfache Hebelwirkung.  
12 Der größte Teil der Ausgaben der institutionell geförderten Einrichtungen ist auf mehrere Jahre festgelegt: Personalausgaben mit 

festen (z.B. Verwaltung, technische Gewerke) wie temporären Mitarbeitenden (v.a. im künstlerischen Bereich) i.d.R. auf Grundlage von 

Tarifverträgen (v.a. Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder - TV-L) mit entsprechenden Sicherungsmechanismen; 

Mietverträge für Liegenschaften haben zwecks Erzielung wirtschaftlicher Konditionen i.d.R. mehrjährige Laufzeiten, ebenso 

Dauerlieferungsverträge (z.B. für Facility Management-Leistungen) u.s.w..; auch in den künstlerischen Budgets sind die 

Steuerungsmöglichkeiten angesichts mehrjähriger Planungsvorläufe i.d.R. gering.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

13 Aus fachlicher Sicht ist dafür erforderlich, dass die Mittel aus dem Innovationsförderfonds (IFF-Mittel) auf die Einsparsumme 

angerechnet werden. Zudem besteht das hohe Risiko, dass eine dauerhafte Absenkung der Ansätze um mehr als 3,5-5 % die 

Kulturlandschaft nachhaltig beschädigt. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14 Das Potential zeigt sich nicht zuletzt darin, dass das Brücke Museums kürzlich als erstes Berliner Museum vom Kunstkritiker-Verband 

AICA Deutschland zum Museum des Jahres 2023 gekürt wurde – der wichtigsten Auszeichnung für Museen in Deutschland.  
15 Mit Erwerb und Umnutzung eines für Bibliothekszwecke hervorragend ehem. Kaufhauses hat sich eine „Jahrhundertchance“ ergeben, 

deren Wirtschaftlichkeit sich im Rahmen einer Due Diligence Prüfung (Ankauf zzgl. Modernisierung und Herrichtung) bestätigt wurde. 

Sowohl die Beibehaltung des Status Quo (i.e. der nicht bedarfsgerechte Verbleib in den jetzigen, massiv sanierungsbedürftigen AGB 

und BStB), als auch das Neubauvorhaben am Blücherplatz sind im Vergleich deutlich unwirtschaftlicher als die Nutzung des 

Bestandsgebäudes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Zu den kontinuierlich erhobenen Datenquellen gehören die beiden Fachverfahren der SenKultGZ (CiK und eGo-Küf, s.a. Pkt. II 1.) und 

der für 2024 geplante Kulturförderbericht ebenso wie das landesweite Besuchsmonitoring (KulMon) und die zweijährliche 

Bevölkerungsbefragung zur Kulturnutzung. Ergänzt werden diese um punktuelle Erhebungen (z.B. Evaluation Kulturelle Bildung). Auch 

das im Aufbau befindliche Kulturkataster wird eine maßgebliche Datenquelle für Kulturorte in Berlin darstellen. Für die Engagement- und 

Demokratieförderung sind u.a. die bundesweiten Erhebungen im Rahmen des Freiwilligensurveys relevant, für die es regelmäßig auch 

eine Länderauswertung gibt. 



 

 





 

 



 



 

 

 

 

17 Bisher einzige Ausnahme ist das Land Nordrhein-Westfalen im Bereich der Kulturellen Bildung 
18 Allerdings: Eine Abkehr von gesamtstädtischen Standards oder ihre Absenkung würde die bedarfsgerechte Versorgung mit kulturellen 

Angeboten in den Bezirken erheblich schwächen und das erklärte Ziel der Koalition, Innenstadt und Außenbezirke zusammenzuführen 

und allen Berlinerinnen und Berlinern unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft Teilhabe zu eröffnen, konterkarieren. 



 

 

 

 



 

 

19 Beispiel: Fortschrittsbericht Kulturelle Bildung, wo die SenKultGZ federführend zwei Handlungsfelder verantwortet. 
20 Beispielhafte Arbeitsgruppen und Gremien: IMAG/Staatssekretärskommission Klimaschutz/Senatskommission Klimaschutz, AG 

Nachhaltigkeit, Netzwerktreffen „Klimabildung Berlin“, Arbeitsgemeinschaft UN-Behindertenrechtskonvention (AG UN-BRK), 



Landesbeirat für Partizipation, Lenkungsgremium zum Gesamtkonzept zur Integration und Partizipation Geflüchteter, AG 

Hitzeaktionsplan, Familienbeirat, Steuerungsrunde Antisemitismusprävention. 
21 Beispielhafte Berichtspflichten: Frauenförderbericht, Umsetzungsbericht Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, Umsetzung 

Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV), Seniorenpolitische Leitlinien, 

Aktionsplan Sinti und Roma, Umsetzungsbericht Gesamtkonzept Geflüchtete, Maßnahmenplan UN-BRK, Teilhabebericht, 

Fortschrittsbericht zum Rahmenkonzept Kulturelle Bildung, Strategie gegen Kinder- und Familienarmut, Zuarbeit zum Bericht zum 

Aktionsplan Sinti und Roma, Bericht zur Umsetzung des Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) / Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Zuarbeit zum Bericht des Landesbeauftragten gegen Antisemitismus, Zuarbeit zum Bericht zur 

Umsetzung der Sustainable Development Goals - Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), ggf. Weiterentwicklung Tourismuskonzept, 

Stadtentwicklungsplan (SteP) Wirtschaft, StEP Wohnen, Fachkräftestrategie, Zuarbeit Umsetzung Strategie Gemeinsam Digital etc. pp. 
22 Beispiel hierfür ist die Berichterstattung i.S. Gleichbehandlung und Antidiskriminierung: Hier gibt es Berichte zum 

Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG), 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Sinti und Roma, Antisemitismus, Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und 

Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV), Seniorenpolitik, usw. Gerade hier könnte ein inhaltliches Zusammendenken 

einzelner Strategien/Konzepte/Leitlinien im Sinne eines intersektional verschränkten Vorgehens zielführender sein. 
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23 Kernauftrag des LAB ist es, die aus der jahrhundertelangen Tätigkeit der Berliner Behörden, Gerichte, Einrichtungen und überwiegend 

im Landeseigentum stehenden Betriebe entstandenen archivwürdigen Unterlagen zu sichern, zu ordnen, zu erforschen, sachgerecht zu 

erschließen und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
24 Das Objekt befindet sich seit Vertragsabschluss vom 26.06.2000 im Mietkauf und geht mit der letzten Rate im Jahre 2031 

unbeschränkt in das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) über. 
25 Eine aktuelle Bedarfsermittlung geht für die Jahre ab 2030 bis 2080 von einem Flächenbedarf i.H.v. rd. 25.000 m² aus. 



 

 

26 Der Bezirk plant, auf einer Teilfläche der dritten Halle (die zudem für bezirkliche Bedarfe hergerichtet werden soll) eine Spielstätte für 

ein Sprech- und Tanztheater der Freien Szene mit starkem Bezug auf jugendliches Publikum, unter Einbeziehung jugendlicher Akteure, 



 

hergerichtet werden. Durch Workshops, Bildungsformate und Vorstellungen sollen hier soziokulturelle und bildungspolitische Angebote 

entstehen. Hierrüber liegt ein schriftliches Einvernehmen mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg vor. Die Schaffung von 

niedrigschwelligen Kulturangeboten in der ganzen Stadt sowie die Fortschreibung der sozialen Infrastruktur-Konzepte (SIKos) sind 

Bestandteile der Regierungsrichtlinien 2023-2026. 
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27 Lt. Bericht an den Hauptausschuss der SenFin zur Entwicklung des Sanierungsstaus vom 07.05.2024 beträgt der 

Gesamtsanierungsbedarf für das „Segment Kultur“ im SILB 819 Mio. € (ohne Kosten des Sanierungsfahrplans gem. Berliner Klimaschutz- 

und Energiewendegesetz). 
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28 „Am Molkenmarkt soll ein lebenswertes und zukunftsfähiges Quartier mit nutzungsflexiblen Gebäuden, klimaresilienten Freiräumen, 

innovativem Mobilitätskonzept, vielfältigen Kulturangeboten und einem hohen Anspruch an die architektonische und gestalterische 

Qualität entstehen.“ (Rahmenplan zur Charta Molkenmarkt, Erläuterungsbericht). 


